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L34009 Abgabenordnung Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

LAO Wr 1962 §54 Abs1;

LAO Wr 1962 §7 Abs1;

Rechtssatz

Die den Vertreter betre<ende Behauptungs- bzw. Nachweisp>icht kann nicht so aufgefasst werden, dass die

Abgabenbehörde jedweder Ermittlungsp>icht entbunden wäre. Die daraus ableitbare P>icht des Vertreters, am

Ermittlungsverfahren betre<end das Fehlen der erforderlichen Mittel zur Abgabenentrichtung mitzuwirken, entbindet

die Behörde nämlich dann nicht von ihrer Ermittlungs- und Feststellungsp>icht, wenn sich aus dem Akteninhalt

deutliche Anhaltspunkte für das Fehlen dieser Mittel ergeben (Hinweis E 22. Februar 1991, 89/17/0244).
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